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Real I.S. 
 

Fonds gemischt 
 

Unter dem Namen BestAsset 
1 bringt die Bayern-LB-
Tochter Real I.S. einen 
Fonds auf den Markt, mit 
dem Zeichner ihr Kapital auf 
verschiedene Anlagen vertei-
len: Deutsche und ausländi-
sche Immobilienfonds, 
Schiffsfonds, LV-Zweit-
marktfonds und Private-
Equity. Die Mindestbeteili-
gungssumme ist mit 5.000 
Euro vergleichsweise nied-
rig. In einer der kommenden 
Ausgaben wird Der Fonds-
brief näher darauf eingehen. 

Von Robert Kracht, Steuer-Fachjournalist 
Jagd auf Steuergestalter geht munter weiter 
 
Finanzverwaltung will Steuer-Trends früh erkennen und gegensteuern 
 
Das seit November 2005 geltende Gesetz zur Beschränkung der Verlustverrechnung 
im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen ist bei geschlossenen Fonds kaum 
noch ein Thema. Die roten Zahlen zu Beginn werden lediglich konserviert und dann 
zügig mit den anfallenden Gewinnen verrechnet. Damit können die Fondszeichner 
gut leben, sind doch die Initiatoren angehalten, möglichst schnell den Break Even zu 
erreichen. 
 
Das Jahressteuergesetz 2008 bringt nun neuen Schwung in alle Anlagekonzepte. 
Der einschlägige Paragraf 42 Abgabenordnung zum Gestaltungsmissbrauch soll 
grundsätzlich geändert werden. Schon unübliche Gestaltungen werden als Steuerum-
gehungen qualifiziert, und Bürger müssen künftig den Beweis antreten, dass nicht-
steuerliche Gründe für die Gestaltung bestehen. Konkret soll die Vorschrift lauten: 
 
„Wird eine zu einem Steuervorteil führende rechtliche Gestaltung gewählt, für die kei-
ne beachtlichen außersteuerlichen Gründe nachgewiesen werden, entsteht der Steu-
eranspruch so, wie er bei einer vom Gesetzgeber bei seiner Regelung vorausgesetz-
ten rechtlichen Gestaltung entstanden wäre. Beachtliche außersteuerliche Gründe 
liegen vor, wenn die Gestaltung in Anbetracht des wirtschaftlichen Sachverhalts un-
geachtet des Steuervorteils gewählt worden wäre.“ 

Bislang musste das Finanzamt einen Gestaltungsmissbrauch nachweisen, den der 
Betroffene dann mit Gegenargumenten entkräften konnte. So kommt kein Finanzbe-

 

KGAL 

Mit großer Treffsicherheit aus langjähriger Erfahrung konzipiert, initiiert und betreut die KGAL kontinuierlich neue Anlage-
produkte – in vielversprechenden Märkten. Interessiert? Dann klicken Sie hier: www.kgal.de

Eine rentable Anlage erkennt nicht jeder auf den ersten Blick.

Experten schon.
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Walton 
 

Land Banking Nr. 2 
 

Die Walton International 
Group bringt ihren zweiten 
Land Banking Fonds. Anle-
ger finanzieren Grundstücke 
in Kanada, in der Erwartung, 
dass daraus Bauland wird. 
Dabei vertrauen sie komplett 
auf die Managementfähigkei-
ten des Anbieters. Der ver-
dient zwar überdurchschnitt-
lich an der Landentwicklung, 
hat aber bislang auch seine 
Anleger noch nicht ent-
täuscht. Die Leistungsbilanz 
weist Renditen zwischen 
sechs und 16 Prozent aus. 

amter auf die Idee, die Beteiligung am einem Schiffsfonds wegen der Mini-Abgabe 
oder bei Private Equity wegen der steuerfreien Gewinne als Missbrauch einzustufen. 
Nach den Gesetzesplänen muss jetzt – überspitzt ausgedrückt – der Anleger nach-
weisen, warum er statt auf sichere und voll steuerpflichtige Bundesanleihen lieber auf 
Tanker oder junge Unternehmen setzt. Mit dem Verweis, dass dies doch viele Sparer 
machen, kann er nicht kommen. Denn die meisten setzen vorwiegend auf Rententitel. 
Das ist nur ein Beispiel, denn auch die Fonds kommen in die Beweislast: 

 
Eine Gesellschaft kauft noch bis Silvester 2008 Wirtschaftsgüter, um die degressive 

AfA zu retten. Wäre der spätere Erwerb wirtschaftlich nicht sinnvoller? 
Ein Leasing-Fonds kauft noch schnell seinen Bestand zusammen, um die 2008 ent-

fallende günstige Regelung für geringwertige Wirtschaftsgüter nutzen zu können. 
Ein gewerblicher Fonds zieht Einnahmen auf 2007 vor und verschiebt Ausgaben auf 

2008, damit die Anleger auf den vorgezogenen Gewinn keine Reichensteuer zah-
len müssen. Ist das unsinnig, weil Firmen ihre Erträge lieber später realisieren? 

 
Gelingt der Nachweis von beachtlichen außersteuerlichen Gründen nicht oder wer-
den nur weniger gravierende wichtige Motive vorgebracht, kommt es zu einer gesetz-
lichen Vermutung für eine Steuerumgehung, der erhoffte Ersparniseffekt tritt nicht ein. 
Somit müssen sich Initiatoren und Anleger vor einer Investition erst einmal damit be-
schäftigen, ob die konkrete Handlung wirtschaftlich wesentliche Gründe hat. Bis die 
gefunden sind, ist der Fonds vielleicht schon geschlossen. Die Besteuerung in einem 
freiheitlichen Rechtsstaat sieht anders aus. 
 
Auf dieser Schiene fährt auch der noch unveröffentlichte Gesetzentwurf zur Anzeige-
pflicht von Steuergestaltungen, der ganz neuen Formalismus und sogar eine eigene 
Steuersparnummer für Fonds und Beteiligte bringt. Hierbei handelt es sich leider 

 

Investieren Sie in den IVG Italy Office Fund !

Die IVG Immobilien AG zählt zu den großen börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Unser Interesse gilt 
Büroimmobilien in ausgewählten deutschen und europäischen Metropolen. Zurzeit verwalten wir über unser Niederlas-
sungsnetzwerk vor Ort ein Immobilienvermögen von über 19 Mrd. Euro. Unsere Marktaktivitäten entwickeln wir über 
vier eigenständige Geschäftsbereiche: Investment, Fonds, Development und Kavernen.

Speziell für die Anforderungen gemeinnütziger Einrichtungen 
und Stiftungen haben wir den IVG Italy Office Fund(*) konzipiert:
• Investition in ein voll investiertes,  

italienisches Immobilienportfolio
• 10 Immobilien in den wirtschaftsstarken Regionen  

Norditaliens (Mailand, Bologna, Florenz, Rom)
• Fondslaufzeit bis 2013
• Erwarteter IRR von 8,2 % bei durchschnittlicher  

laufender Ausschüttung von 9,2 % p.a. auf das  
mittlere gebundene Kapital

• Mindestbeteiligung von EUR 250.000

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
IVG ImmobilienFonds GmbH | Zanderstraße 7 | D 53177 Bonn 
Fon: +49 (0) 228 / 844-354 | Fax: +49 (0) 228 / 844-6354
tim.ross@ivg.de | www.ivg.de

Mailand

Lage der Objekte

Bologna

Rom

Florenz

Institutional Real Estate Products
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Norddt. Vermögen 
 

Kurse zu niedrig 
 

Die Preise für Gebraucht-
schiffe sind häufig zu nied-
rig. Das meint Initiator 
Norddeutsche Vermögen. 
Verantwortlich dafür seien 
die überhöhten Renditeer-
wartungen institutioneller 
Aufkäufer und die noch im-
mer lückenhafte Transparenz 
bei der Kursermittlung. Ge-
schäftsführer Thomas Bö-
cher rechnet damit, dass eine 
zunehmende Nachfrage und 
weitere Aufklärung der In-
vestoren die Preise steigen 
lässt. 

nicht um ein Sommerthema, sondern um bereits konkret ausgearbeitete Vorschriften. 
Nach einem neuen Paragraf 138a Abgabenordung sind Gestaltungen anzeige-
pflichtig, wenn dadurch Steuern vermieden, in die Zukunft verschoben oder Erstattun-
gen erreicht werden sollen. Anzeigepflichtig ist, wer ein solches Modell unter Darstel-
lung der damit verbundenen Steuervorteile anbietet oder empfiehlt. Bedient sich der 
Vermarkter eines Dritten, sind beide anzeigepflichtig sofort in dem Zeitpunkt des erst-
maligen Angebots oder der Empfehlung. In der Anzeige ist für jede anzeigepflichtige 
Steuergestaltung anzugeben: 
 
— eine vollständige Beschreibung und das Ziel der Gestaltung, 
— der erzielbare Steuervorteil und 
— die betroffenen Rechtsvorschriften. 
 
Nach diesem Plan müssen künftig Anbieter von Anlagemodellen dem Fiskus unmit-
telbar nach der Konzeption anzeigen, was sie planen und welche steuerlichen Aus-
wirkungen das nach sich zieht. Anschließend müssen sie dann noch monatlich nach-
melden, wer sich im Einzelnen beteiligt hat. 
 
Betroffen von der neuen Deklarationspflicht sind alle Personen und Firmen mit Jah-
resumsätzen ab 250.000 Euro, die Steuersparmodelle anbieten oder vertreiben. Das 
reicht vom Steuerberater und Anwalt über Kreditinstitute bis hin zum normalen 
Vertriebler solcher Produkte. Verstöße können mit Geldbußen von bis zu 5 Millionen. 
Euro bestraft werden. 
 
Anlaufstelle ist das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Bonn, ohnehin bereits der 
Sammelpool für alle steuerlich relevanten Daten der Deutschen. Das Amt teilt dann 
eine Registriernummer zu, die auch die später beitretenden Anleger in ihrer Steuerer-

 

Immobilienfonds        Schiffsbeteiligungen        Private Equity Dachfonds       

H C I  R E A L  E S TAT E  G R O W T H  I  U S A :
V E R E I N I G T E  I M M O B I L I E N  V O N  A M E R I K A .
Der Immobilienmarkt der USA ist einer der größten weltweit. Allein der Markt für Büroflächen ist 

etwa so groß wie der aller europäischen Staaten gemeinsam – bei wesentlich besseren Aussichten: 

Während die Ratingagentur Feri das Potenzial für Büroimmobilien in den USA mit der Bestnote AA 

bewertet, hat sie für Deutschland nur ein „C“ übrig. Aber: USA ist nicht USA – aufgrund der Größe 

entwickeln sich hier völlig unterschiedliche Märkte. Deswegen beteiligen Sie sich mit dem HCI Real 

Estate Growth USA an sieben Zielfonds, die in Immobilien aller wesentlichen Regionen investieren. Sie 

sehen: In den Staaten ist alles etwas größer. Auch die Aussichten auf erfolgreiche Anlagen. 

Mehr Informationen? Telefon +49-40-88 88 1-0 oder www.hci-capital.de Capital
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Maritim Invest 
 

Alles im Plan 
 

Mit 80 Millionen Euro hat 
Maritim Invest im ersten 
Halbjahr fast soviel Kapital 
eingesammelt wie im gesam-
ten Vorjahr mit 92 Millionen 
Euro. Angestrebt ist ein Vo-
lumen von 200 Millionen 
Euro für 2007. Die Perfor-
mance aller Zweitmarkt-
Fonds liegt im Plan oder ist 
sogar besser. Was allerdings 
nicht verwundern darf, denn 
seit dem Start des Initiators 
im Jahr 2003 musste die 
Schifffahrtsbranche keine 
Krisen überstehen. 

klärung oder einem Antrag auf Anpassung ihrer Vorauszahlungen angeben müssen. 
Nach der Gesetzesbegründung soll damit primär findigen Initiatoren bereits vorab auf 
die Finger geschaut werden, die insbesondere moderate Belastungen jenseits der 
Grenze oder die 2009 kommende heimische Abgeltungsteuer nutzen wollen. Dann 
kann der Gesetzgeber noch rechtzeitig reagieren, bevor der erste Anleger seine 
Steuererklärung einreicht. Ziel ist nämlich, dass die Finanzverwaltung zwar legale, 
jedoch unerwünschte Gestaltungen früher als bisher erkennt und entsprechende prä-
ventive Maßnahmen ergreifen kann. Damit sollen die Anleger schon vorab vor Zeich-
nung problembewusster gemacht werden und sich nicht mehr in eine rechtliche Grau-
zone begeben, so der Entwurfstext. 
 
In der Praxis ist das Verfahren wie folgt angedacht. Das BZSt meldet dem Finanzmi-
nisterium unerwünschte Gestaltungen. Nun bleibt Zeit für gesetzliche Abwehrstrate-
gien, bis der einzelne Bürger seine Steuererklärung mit den Verlusten oder Minige-
winnen einreicht. Da der die zugeteilte Steuersparnummer angeben muss, fallen die 
Modelle sofort auf. Auch jedes einzelnen Finanzamt kann dann aus seiner Sicht kriti-
sche Konzepte melden. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, das der Fiskus immer 
einen Schritt schneller als die Beteiligungsbranche werden will und Anleger nie wis-
sen können, welche Steuerlast nach der Zeichnung wirklich auf sie zukommt. 
 
Verknüpft werden kann die Recherche nach Anlegern mit besonders vielen Fondsbe-
teiligungen noch dadurch, dass es seit Jahresmitte eine neue bundeseinheitliche 
Steuer-Identifikationsnummer gibt. Damit schließt sich dann der Kreis. Auffällig ge-
wordene Sparer können dann kaum noch argumentieren, dass sie wirtschaftlich sinn-
voll handeln. Daher liegt per Gesetz Gestaltungsmissbrauch vor. Wird der noch vom 
Tisch gefegt, kann der Gesetzgeber immer noch aktiv werden. 

 

 

‡ sicherheitsorientierte
Investitionen ‡ 
Die neuen cfb-schiffsfonds 161-163

CFB-FONdS 

www.commerzleasing.de/cfb-Fonds/   IMMOBILIENFONDS / UNTERNEHMERISCHE BETEILIGUNGEN / LEASINGFONDS /

CFB Commerz Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH / 
Mercedesstrasse 6 / 40470 Düsseldorf / 
Tel. 0211 7708-2200 / Fax 0211 7708-3280
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HSH Real Estate AG/ 
US Treuhand 
 

50 % Beteiligung 
 

Mit 50 Prozent hat sich die 
HSH Real Estate AG am 
US-Fondsinitiator US Treu-
hand und dem amerikani-
schen Schwesterunternehmen 
Estein & Associates betei-
ligt. Entstanden ist die Num-
mer zwei auf dem Markt 
geschlossener Immobilien-
fonds mit insgesamt 400 Mil-
lionen Euro Eigenkapital im 
Jahr 2006. Ausdrückliches 
Ziel ist es, Marktführer zu 
werden. Beide Kooperations-
partner profitieren auch von 
der Ergänzung ihrer Ver-
triebskanäle. Während die 
HSH Real Estate ihre Ange-
bote vor allem über die HSH-
Tochter HGA Capital über 
Banken und Sparkassen ver-
treibt, setzte US Treuhand 
bislang vor allem auf freie 
Vermittler und Vermögens-
verwalter. 
 
 
Lloyd Fonds 
 

Bestkurse für Oldies 
 

Fünf Schiffe der Lloyd 
Fonds AG zählen zu den 
Top 6 auf der Handelsplatt-
form der Deutsche Zweit-
markt AG. Spitzenreiter ist 
die „Bavarian Sun“ aus dem 
Jahr 2003 mit einem Han-
delskurs von bis zu 212,67 
Prozent. Inklusive Ausschüt-
tungen würde ein Verkäufer 
nach nur vier Jahren einen 
Gewinn in Höhe von 150 
Prozent vor Steuern und Ge-
bühren erzielen. Die Höchst-
kurse der anderen Schiffe 
erreichen rund 180 Prozent. 

Interview 
 

„Kooperationen gewinnen an Bedeutung“ 
 
Künftiger HCI-Chef Wolfgang Essing im Gespräch mit dem Fondsbrief 
 
Zum 1. Oktober wird Wolfgang Essing (42) Vorstandschef beim Hamburger Emissi-
onshaus HCI. Seit Anfang des Jahres ist er dort bereits im Vorstand zuständig für 
Marketing und Vertrieb, kennt das Unternehmen jedoch schon länger. Als Berater bei 
zeb/rolfes.schierenbeck.associates in Münster hat Essing zuvor anderthalb Jahre 
lang das Unternahmen analysiert und unter anderem den HCI-Vertrieb neu struktu-
riert und Betreuungskonzepte erarbeitet. 
 
Der Fondsbrief: Hat es Sie selbst überrascht, dass Sie nach wenigen Monaten im 
Unternehmen bereits zum Vorstandsvorsitzenden ernannt werden? 
 
Wolfgang Essing: Ehrlich gesagt, ja. Das ich so schnell Vorsitzender werde, war 
vorher nicht abzusehen. 
 
FB: Ihre Ernennung zeigt auch die Bedeutung des Vertriebs für ein Emissionshaus. 
 
Essing: Der Vertrieb ist extrem wichtig für ein Unternehmen wie HCI. Früher glich 
das Ganze eher einem Verteilungsprozess, bei dem die Nachfrage auf Grund der 
Steuersparmodelle mit ihren hohen Verlustzuweisungen immer höher war als das 
Angebot. Inzwischen steht der Vertrieb vor neuen Aufgaben. Geschlossene Fonds 
haben sich auch ohne Steuervorteile zu renditestarken Kapitalanlagen entwickelt, die 
mit anderen Anlageklassen in direkter Konkurrenz um Anlegergelder stehen. Auch 
innerhalb der Branche verschärft sich der Wettbewerb unter den Anbietern. 
 
FB: Wie reagieren Sie darauf? 
 
Essing: Ein Emissionshaus kann sich nicht ausschließlich über seine Produkte defi-
nieren. Auch andere Initiatoren bieten gute Fonds an. Ebenso wichtig ist es, den Ver-
trieb zu unterstützen. Vor allem die freien Vermittler werden derzeit erschlagen von 
Regeln und Vorschriften. Wir entlasten sie künftig, indem wir ihnen einen Teil der ad-
ministrativen Arbeiten abnehmen und ihnen bei ihrer Kundenakquisition helfen. 
 
FB: Sie bieten als neues Produkt ein Zertifikat auf den Baltic Dry Index an. Das hat 
mit geschlossenen Fonds nicht mehr viel zu tun. 
 
Essing: Ein wichtiges Ziel von uns ist die Internationalisierung der Produkte und des 
Vertriebs. Früher gab es in erster Linie das klassische KG-Modell. Diese Fonds wird 
es auch künftig geben, aber ihre Bedeutung wird sich verändern. Stichworte sind hier 
Fungibilität und kürzere Laufzeiten. Darüber lassen sich natürlich neue Kundengrup-
pen erschließen. Unser Frachtzertifikat verpackt unsere Schiffskompetenz in eine 
neue, für den Anleger attraktive Struktur. 
 
FB: Wie wichtig werden institutionelle Investoren für HCI? Sie bauen derzeit Ihr An-
gebot für diese Kundengruppe aus. 
 
Essing: Das stimmt. Seit rund einem Jahr kooperieren wir mit dem institutionellen 
US-Investoren Behringer Harvard im Immobiliengeschäft. Seit kurzem vertreiben wir 
gemeinsam mit der HSH Nordbank die HCI Hammonia Shipping AG und bieten 
damit institutionellen Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen einen maß-
geschneiderten Einstieg in die Containerschifffahrt. Großinvestoren entdecken den 
Schiffsmarkt für sich, sie wollen von der zunehmenden Globalisierung profitieren. Ihr 
Kernziel ist es, Cash Flows unabhängig von der Entwicklung auf den Aktienmärkten 
zu erzielen. Schiffe und Immobilien sind dazu geeignet. 
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Cinerenta 
 

Schadensersatz-Urteil 
 

Bei den Urteilen gegen An-
bieter von Medienfonds dreht 
der Wind. Nach rund 90 Frei-
sprüchen verurteilte nun das 
OLG München die Cineren-
ta GmbH zur Zahlung von 
40.000 Euro Schadensersatz 
(AZ: 20 U 2052/07). Grund 
ist eine nach Ansicht des 
Gerichts irreführende Pros-
pektierung über die Verlust-
risiken, die mit einer Beteili-
gung am Cinerenta Fonds III 
verbunden sind. Vor dem 
Landgericht München hatte 
der Kläger noch verloren. 
Cinerenta will gegen das 
Urteil Rechtsmittel zum Bun-
desgerichtshof einlegen. 
 
Meiner Meinung nach... 
Weitere Urteile zu Gunsten 
klagender Anleger wären 
keine Überraschung. 
 
 
Wechsel Dich 
 
 

Nadine Firgt (29) ist seit 
Juli neue Projektmanagerin 
bei der Hamburger IMMAC. 
Zuvor arbeitete sie mehrere 
Jahre für einen großen Ham-
burger Klinik-Betreiber. IM-
MAC hat sich auf Fonds mit 
Pflegeheimen spezialisiert. 
 
Zum 1. Juli ist Susanne Ber-
ger in den Vorstand der   
Ideenkapital Financial Ser-
vice AG berufen worden. 
Dort wird sie vor allem für 
die Vertriebssteuerung zu-
ständig sein. Seit 2001 war 
sie für die Ideenkapital 
Client Service GmbH tätig, 
zuletzt als Geschäftsführerin. 

FB: Sie sprechen die Kooperationen an. Das wird innerhalb der Branche offensicht-
lich ein wichtiges Thema. Gemeinsam mit MPC bieten Sie in Kürze Beteiligungen an 
einer Ölplattform an. 
 
Essing: Solche strategischen Kooperationen werden für die gesamte Branche an 
Bedeutung gewinnen. Sie ermöglichen den Emissionshäusern eine neue Finanzie-
rungsdimension mit erheblich größeren Volumina. Ein Beispiel: Die Privatisierung der 
Hamburger Hafenanlagen ist an der Branche komplett vorbei gegangen, obwohl das 
ein interessantes Projekt gewesen ist. Schließen sich zwei Große zusammen, kön-
nen sie bei künftigen Gelegenheiten unabhängig von den Unternehmensgrenzen in 
den Bieterwettbewerb gehen. 
 
FB: Wie stark verschwimmen dabei die Unternehmensgrenzen? Wird es auf abseh-
bare Zeit ein gemeinsames Emissionshaus geben? 
 
Essing: Klares nein. Aus eins und eins wird nicht immer automatisch zwei. HCI wie 
auch MPC haben ihre eigenen Stärken und Kompetenzen. Wir schauen auch in Zu-
kunft, wie und wo wir unsere Kräfte bündeln können, werden aber immer kollegiale 
Konkurrenten bleiben. 
 
 
 
 
 

Das Vorletzte 
 
 
Reisen bildet. Was habe ich diesmal gelernt? Selten wird man derart dreist abgezockt 
oder mit Ignoranz abgestraft wie im Urlaub. 
 
Rot sollte der neue Koffer sein, damit er leicht zu erkennen ist. Schade, dass er nach 
seiner ersten Reise pechschwarz auf das Laufband plumpste. Feucht und voll ge-
schmiert, als hätte jemand einen Ölwechsel darauf gemacht. Kein Wunder, dass sich 
niemand für die Beschwerde zuständig fühlen wollte. Germanwings fliegt Kreta zwar 
täglich an, ist selbst dort aber nicht vertreten, und die Mitarbeiterinnen des Partnerun-
ternehmens vor Ort hatte auch keine Lust, die Reklamation aufnehmen. Versuchen 
Sie mal, sich in englischer Sprache gegen sechs griechische Damen zu behaupten, 
die mehr an ihren Zigaretten interessiert sind als an allem anderen. Ende der Diskus-
sion: „Wir können Ihre Beschwerde nicht aufnehmen, weil wir für verschmutzte Koffer 
keinen Schlüsselcode in den Computer eingeben können.“ Ganz schön fortschrittlich! 
Koffer nur versaut aber nicht kaputt? Pech gehabt. 
 
Oder die Geschichte mit dem Leihwagen. Eigentlich war der schon innerhalb der Ge-
samtrechnung vor Reiseantritt bezahlt. Dachte ich. „Sie brauchen noch eine Versi-
cherung für Reifen, Glas und Unterboden. Die ist nicht inklusive, und ohne kann ich 
den Wagen nicht herausgeben.“ Was nutzt alles Schimpfen? Auch die An- und Ablie-
ferungsgebühr zum Hotel habe ich schließlich bezahlt. Bar natürlich. Alles in allem 
waren noch mal rund 50 Prozent der ursprünglich gezahlten Summe fällig. Dafür hät-
te ich beim Autoverleih direkt nebenan keinen Kleinwagen mit schwammiger Len-
kung, sondern ein Luxus-Cabrio bekommen. 
 
Wenig hilfreich war in diesem Zusammenhang leider auch ein Anruf bei der Leihwa-
genfirma in Deutschland. „Steht alles in den Unterlagen!“, ranzte die Mitarbeiterin ins 
Telefon. In meinen Papieren leider nicht. „Tut mir leid, dann kann ich Ihnen auch nicht 
helfen. Ich habe den Wagen schließlich nicht gebucht.“ Nein, das habe ich getan. 
Aber zum letzten Mal bei Sunnycars, so viel steht fest. 
 
Bin schon gespannt, was ich im nächsten Urlaub alles lerne. 
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Recht einfach 
 
Die Vermittlung von Krediten ist umsatzsteuerfrei, so heißt es in Paragraf 4 Abs. 8a 
des Umsatzsteuergesetzes. Der Bundesfinanzhof hatte in der Vergangenheit eine 
umsatzsteuerfreie Kreditvermittlung jedoch nur dann anerkannt, wenn zwischen Kre-
ditvermittler und Kreditgeber oder zwischen Kreditvermittler und Kreditnehmer ein 
entgeltlicher Vertrag bestand. Da bei strukturierten Vertriebsgruppen ein solches Ver-
tragsverhältnis im Regelfall nur zwischen Strukturspitze und Kreditgeber oder Kredit-
nehmer besteht - der Untervermittler ist vertraglich an die Strukturspitze gebunden - 
wären Vermittlungsleistungen von Untervermittlern mit Umsatzsteuer zu belegen ge-
wesen. 
 
Am 21.06.2007 fällte nun der Europäische Gerichtshof ein lange erwartetes Urteil zur 
Umsatzsteuerfrage bei strukturierten Vermittlungsverhältnissen (Az: C-453/05). Das 
Gericht entschied, dass auch Provisionen, die ein selbstständiger Kreditvermittler von 
einer Finanzdienstleistungsgesellschaft erhält, umsatzsteuerfrei sind. Auf ein unmit-
telbares Vertragsverhältnis zwischen den beiden Vertragsparteien im Vermittlungs-
prozess kommt es damit nicht an. Das Urteil erging zur Kreditvermittlung, dürfte aber 
auch Auswirkungen auf den Vertrieb von Fonds und Versicherungen haben. 
 
Seit langem ist hingegen entschieden, dass die in vielen Provisionsabrechnungen 
von Handelsvertretern enthaltenen Genehmigungsfiktionen („Die Abrechnung gilt als 
anerkannt, wenn der Vermittler nicht innerhalb einer bestimmten Frist Widerspruch 
erhebt.“) wegen Verstoßes gegen Paragraf 87c HGB unwirksam sind. Dies hatte der 
BGH bereits im Jahr 1964 entschieden (Urteil vom 20.02.1964, Az: VII ZR 147/62).  
 
Im Urteil vom 20.09.2006 (VIII ZR 100/05) hat der BGH auf diese alte Entscheidung 
Bezug genommen und die Grundsätze wiederholt. In dieser Entscheidung ging es 
des Weiteren um die Frage eines Anspruchs eines Vermittlers auf Erteilung eines 
Buchauszuges. Das Unternehmen hatte dem Handelsvertreter ein elektronisches 
Agenturinformationssystem bereitgestellt. Er konnte Daten herunterladen und sam-
meln. Der BGH hat entschieden, dass ein solches System den Anspruch des Han-
delsvertreters auf Erteilung eines Buchauszuges nicht ersetzt. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn es nur den aktuellen Stand der provisionsrelevanten Daten wiedergibt 
und nach einiger Zeit keine Möglichkeit mehr besteht, die Historie abzurufen.  
 
Mit der Frage, ob ein Versicherungsunternehmen einseitig Provisionen kürzen kann, 
hatte sich das Landgericht München auseinanderzusetzen (Urteil v. 25.06.2007, 10 
HK O 1977/07). Das Versicherungsunternehmen hatte sich im Vermittlervertrag das 
Recht vorbehalten, die Höhe der Provision einseitig bestimmen zu können. Das Ge-
richt sah in dieser Klausel eine unangemessene Benachteiligung des Versicherungs-
vertreters. Die Klausel sei auch in dieser Form unzumutbar, da der Vertreter im Dun-
keln gelassen wird, wann genau und in welchem Umfang auf die Vertragspartner des 
Versicherers Änderungen zukommen können. Die zuletzt zitierten Entscheidungen 
zeigen, dass nicht alles, was im Kleingedruckten steht, rechtlich wirksam sein muss.  
 
Nähere Informationen zu den Rechtsthemen finden Sie im Newsletter der Rechtsan-
waltskanzlei Klumpe & Partner, www.rechtsanwaelte-klumpe.de. 
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n-tv: Geschlossene Fonds auf dem Schirm 
 
 
31. Juli, 18.30 Uhr: n-tv Investment-Check: Reportage - Anleger-
legende Warren Buffett - Ein Portrait. 
 
01. August, 18.30 Uhr: n-tv Fonds & Zertifikate: Exotische Anla-
gen - Investieren in Afrika. 
 
 




